
hernach - benannte. W nwn
oftph/des Aeil. Uöm.

von Auersperg/ Freyherr auf Schön-und Sei- 
senberg/ Herr deren Herrschaften /  Kreutz/ und 
Oberstem /  Liechtenwald/SamsKor, Landspreis/ 

RZicinL, und Thurnamhardt; Obrist-Erb.Land-M arschall/ 
und Obrist-Erb-Kämmerer in Kram/und der Windischen M arch/ 
der Römisch - Kayserl. Könjgl. und Apostolischen Majestät/ 
wörtlich geheimer Rath /  Kämmerer/ und Landes»Hauptmann 
in Kram. Und N . einer Löbl. Landschaft des Herzogthums 
allda k>rx6äent, und Verordnete. Geben all - und jeden Geist- 
und weltlichen Herren/ und Landleuthen/ Grund-Herrschaften/ 
Gültens -Jnnhabern/ Verwaltern /  Pflegern /  dann denen Landes- 
fürstlichen Städt-und Markten nebst Erbietbung unftrs Dienst/ 
und GruffeS deren Gebühr nach hiemit zu vernehmen.

- Ihre Kayserl. Königl. Apostolische Majestät unsere M er- 
gnädigste Frau^ und Erb-Landesfürstin hätten vermög gnädigster 
Resolution cle cluto WieNN den 2 7 ^  elapli, inrimritd Laybach den 
14dm cul l-enrj8 unter ändern an dieses Land Hey dermahligen noth- 
dringenden Kriegs-Umständen allermildest gestellten kottulatis die 
sammentliche OominiL mit einen Darlehen L 6. per Ocnto Interek 
te sogestalten zu belegen befunden /  daß jegliches Oominium ä !?ro- 
portionc deren besitzenden Hüben 2 6. pr. Hüben gerechnet das 
ausfolgende abführen /  selben aber zu leichterer Erzei-
gung gestattet ftyn solle/ zu den selbes betreffenden ganzen Darle
hens-Betrag seine vermögltchere Unterthanen allenfalls mit einem 
leidcntlichen das Vermögen nicht übersteigenden Betrag mit bezie
hen /  und folglich von diesen proportionirte lia t38 einbringen kön
ne/ nur müste in diesem Fall bey der Geld-Abfuhr eine ordentliche 
Incliviclrnl- Verzeichnuß deren concurrirenden Unterthanen mitges 
bracht werden /  damit sodann jeglichen (^oncurrenten über das von 
ihme pr^flirte ein Landschaftlicher lntcrim8-Schein mit
Verschreibung 6. per Lenco lnterctle auf seinen Nahmen auSgefers 
tiget werden könne.

Weiters haben Allerhöchst-gedacht Kyserl. Königs. Aposto
lische Majestät gnädigst anbegehret/ daß die vom m k, und Un- 
terthancn den Vorspanns-Beytrag/ jo wie solcher nach denen vor
jährigen Ausschreibungen mit ein D rittl auf die vom in ia , und 
zwey D ritte l auf die Unterthanen zusammen mit z 142z. fl. 42. kr. 
ausgefallen is t/ unendgeltlich/ alsnemlich mitulcima ^lcircn, ul- 
rimL -4pri1l8, Lc ulrimL Xlaji unnachbleiblich entrichten sollen.

Gleich-



Gleichwie nun die untern 17dm kujur Ausschüßig versamm- 
let geweste Löbl. Land-Stände die Wichtigkeit sowohl/ als Noch- 
Wendigkeit obgedacht - gnädigster Forderungen reiftlich erwogen/ 
und die ungemeine Erfordernuß/welche eine in 250000. M ann 
bestehende ärmöe, ohne auf die andere kostbare kc^uiiira zu geden
ken/ unumgänglich erheischet/ tief zu Gemüth genommen ; Also 
haben selbte auch diesen allerhöchsten Willen sich Pflicht-schuldigst 
zu fügen um so weniger einen Anstand genommen; als von einem er- 
gäbigen Geld-Vorschuß Kron/Scepter/ die Sicherheit derer Län
der/ und eines jeden Insassen in particulari abhanget/ und in Er
manglung /  oder nicht zeitlicher Erlegung dessen einen feindlichen 
Einbruch/ somit einer unerträglichen Dienstbarkeit Thor/ und An
gel erdfnct werden müste; wie dann also es nothwendig darauf an
kommet/ womit diests angelegentlichste Werk in re, A tempore er
zeuget/ und in denen nachbestimmten karis flüßig gemacht werden 
wöge.

A ls ergehet in Ihrer Röm. Kayserl. Königl. Apostol. Maje
stät unserer allergnädigsten Frauen/ und Erb-LandeS-Fürstin Nah
men /  an alle gcjst-und weltliche GültenS-Beschere /  Verwälter/ 
und Pflegere unser ernstgemessener Befehl hiemit/ daß dieselbe nach 
der hiebey zu empfangenden Buchhalterischen kepartition die sie be- 
betreffcnde Darlehens-(ZuotL8 obbesagter Massen binnen drey pro 
ulrjmLtO ansetzenden Monath k ciie recepti, die Vorspanns-lie- 
luiuonaber alsogleich zumTheil/ das ganze Vorspanns-(Quantum 
hingegen längist bis ultima klaji wehrenden Jahrsbey dem Land
schaftlichen Oeneral Einnehmer-Amt ganz gewiß/ und bey sonst ohne 
einiger Rücksicht verhängenden Lxecurion8-M ittelbaar/ und ohne 
mindesten Abgang abführen/und richtig stellen /  beynebens auch die 
in das Darlehens-Mitleyden beyziehende Unterthanen bey Erle
gung dieSfälligen (^U3nti, um selben pro coneurrenti (^uantitate 
die Intenm8-Scheine ausfertigen lassen zu können /  incüviäualiter 
m it einer bey adelichen Trauen/ und Glauben corrobonrtcr (üonll. 
xnation ohne mindesten Hinterhalt anzeigen sollen. Hieran be- 
schiehet allerhöchst - ernenntet Kayserl. Königl. Apostol. Majestät 
gnädigster Willen /  und Meinung. Darnach sich dann genau- 
und Pflicht-schuldigst zu richten. Oatum Laybach den 2ite« 
M a rtii -759.


